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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

67 Versorgungsrecht

Norm

AVG §52;

HVG §21 Abs1;

HVG §22;

Rechtssatz

Die Beurteilung des Gangbildes des Beschädigten als "unau:ällig und ;üssig" im Gutachten des Sachverständigen wird

allein nicht dadurch unschlüssig, weil der Beschädigte nicht - gesondert - aufgefordert worden ist, vor dem

Sachverständigen "zu gehen".

Schlagworte

Gutachten Parteiengehör Parteieneinwendungen Gutachten rechtliche Beurteilung
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